
Geplante GU Brodersenstraße: Kein langfristiges Blockieren eines städtischen 
Grundstücks

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 03529 des Bezirksausschusses des 13. Stadtbezirkes Bogenhausen
vom 11.04.2017

Sehr geehrte Frau Pilz-Strasser,

bei dem o. g. Antrag handelt es sich um eine laufende Angelegenheit der Verwaltung, 
weswegen die Erledigung auf dem Büroweg erfolgt.

Die Nutzung des Grundstücks Max-Proebstl-Straße 4 (Flurstück 625/4, Daglfing) als staatliche 
Gemeinschaftsunterkunft wurde im Standortbeschluss Nr. 14-20 / V 03051 am 29.04.2015 
vom Stadtrat beschlossen. Die Regierung von Oberbayern hat die Landeshauptstadt München 
nach einem zwischenzeitlichen Planungsstopp aufgefordert, bereits bestehende Planungen 
zur Bereitstellung weiterer staatlicher Gemeinschaftsunterkünfte wieder aufzunehmen. In die-
sem Rahmen soll auch die genannte Planung in der Max-Proebstl-Straße 4 wieder aufgenom-
men werden. 

Die Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen zu Standortplanungen für Flüchtlingsunterkünf-
te findet in der referatsübergreifenden Task Force Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslo-
se statt. In diesem Gremium ist auch das Referat für Bildung und Sport vertreten.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass Ihrem Antrag nicht entsprochen werden kann.
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Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 03529 des Bezirksausschusses des 13. Stadtbezirkes 
Bogenhausen vom 11.04.2017 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gz.

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin


